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Teil eins dieses Beitrags galt 
der Natur der elektromag-
netischen Strahlung. Sie 
umfasst, um es zu wieder-

holen, den gesamten Wellenlängen-
bereich von der beim Atomzerfall 
auftretenden Gammastrahlung. 
über die Röntgenstrahlung, UV- 
Strahlung, die Strahlung der Sonne, 
die Wärmestrahlung, die Mikrowel-
len, UKW-, Kurzwellen-  und Lang-
wellenstrahlung des Funks bis zur 
Strahlung, die von einem Wechsel-
stromleiter mit 50 Hertz ausgeht. 
Wir zeigten, dass Strahlung aus 
Energiequanten besteht, Photonen 
genannt, deren Energie «h» «u» um-
so grösser ist, je kürzer ihre Wellen-
länge beziehungsweise je höher die 
Schwingungsfrequenz «u» ist, mit 
der sich die Wellen bzw. Photonen 
mit Lichtgeschwindigkeit ausbrei-
ten. Es stellt sich nun die Frage, ob 
und inwieweit die elektromagneti-
sche Strahlung der vielen techni-
schen Geräte, die Bestandteil unse-
rer Lebenskultur sind und der wir 
dauernd ausgesetzt sind, unsere Ge-
sundheit gefährden könnte. Für die 
Summe aller dieser Strahlungen hat 
sich die Bezeichnung «Elektrosmog» 

eingebürgert. Gefährlich ist elektro-
magnetische Strahlung, wenn sie 
organische Zellen zerstört. Dazu be-
darf es einer bestimmten Mindest-
energie der Quanten  «hu» der 
Strahlung, unabhängig von der Stär-
ke der Strahlung. Hierzu ein Hilfs-
modell: Eine Menge von Wasser-
tropfen, ganz gleich wie gross, kann 
kein Dach durchschlagen. Dagegen 
vermag dies eine einzelne Stahlku-
gel selbst dann, wenn ihre Energie 
kleiner ist als die aller Wassertrop-
fen zusammen. Die Wassertropfen 
sind das Analogon zur langwelligen 
Strahlung mit niederer Energie der 
Quanten, die Stahlkugel entspricht 
der kurzwelliger Strahlung mit ho-
her Quantenenergie. Da die Wellen-
länge des Mobilfunks mit rund 15 
Zentimter rund 300 000-mal länger 
ist als die der Sonnenstrahlung, ist 
die Energie der Quanten der Son-
nenstrahlung 300 000-mal stärker. 
Nachdem nun diese, sehen wir vom 
UV-Anteil ab, organisches Gewebe 
nicht zerstören, ist nicht einzuse-
hen, wie dies die viel schwächeren 
Strahlungsquanten der Mikrowellen 
tun könnten, ganz zu schweigen 
von den Quanten der Strahlung mit 
noch grösserer Wellenlänge. So ist 
die Behauptung absurd, die von ei-
ner Wechselstromleitung von 50 
Hertz ausgehende Strahlung, deren 
Wellen 6000 Kilometer lang sind, 
könne biologische Schäden anrich-
ten. Was bezüglich der für die Zer-
störung organischer Zellen massge-
bende Wellenlänge beziehungswei-
se Frequenz gilt – sie bestimmt die 
Energie der Quanten «hu» – trifft 
auch auf die gesamte Energiehöhe 
des Elektrosmogs zu.
Selbst wenn sich die Energie aller 
Kraftwerke der Erde in Elektrosmog 
verwandeln würde, so wäre dessen 
Stärke rund 15 000 Mal geringer als 
die Strahlung der Sonne. Wie also 
soll der Elektrosmog gesundheitli-
chen Schaden verursachen? Ein sol-
cher wurde auch nie experimentell 

nachgewiesen und existiert nur in 
der Fantasie selbsternannter Exper-
ten, die ihn der Öffentlichkeit ein-
zureden versuchen, um diese von 
der Bedeutung ihrer Tätigkeit zum 
Wohle der Menschheit zu überzeu-
gen.
Zum Schluss unserer Betrachtung 
nochmals ein Blick auf die Sonne 
und den sie umgebenden Himmel. 
Warum ist dieser blau? Beim Ein-
tritt in die Atmosphäre werden von 
der Sonnenstrahlung, deren Leis-
tungsdichte je nach dem sich än-
dernden Abstand der Erde von der 
Sonne zwischen 1300 Watt/m2 und 

1400 Watt/m2 liegt, rund 30 Pro-
zent reflektiert. Rund 20 Prozent 
werden von der Atmosphäre absor-
biert und nur etwa die Hälfte der 
sogenannten Solarkonstante gelangt 
auf den Erdboden. Davon kommt im 
Durchschnitt rund ein Drittel direkt 
von der Sonne, zwei Drittel von 
dem die Sonne umgebenden Him-
melsgewölbe. Der Grund ist, dass 
die Spektralfarben des Sonnen-
lichts, wie wir sie im Regenbogen 
wahrnehmen, von den Luftmolekü-
len gestreut werden, und zwar um-
so stärker, je kürzer die Wellenlän-
ge der Strahlung ist. Dieser Effekt, 

nach ihrem Entdecker «Rayleigh-
Streuung» genannt, nimmt mit der 
4. Potenz der Frequenz bzw. dem 
Kehrwert der Wellenlänge zu. Der 
sichtbare Bereich des Sonnenlichts 
reicht vom Blau mit circa 0,4 m bis 
zum Rot mit 0,75 m. Das Verhältnis 
0,75/0,4 = 1.87, erhoben zur vierten 
Potenz, ergibt 12. So viel mal stär-
ker wird der Blauanteil des Sonnen-
lichts gestreut als der Rotanteil. Er 
verteilt sich über den ganzen Him-
mel und macht die Erde, vom Welt-
all aus betrachtet, zum blauen Pla-
neten. Je höher man in die Atmo-
sphäre aufsteigt, desto mehr geht 
das Himmelsblau in Schwarz über. 
Wenn die Sonne morgens und 
abends tief steht, legen die Sonnen-
strahlen eine grössere Strecke in 
der Atmosphäre zurück als tags-
über. Dadurch wird noch mehr des 
Blau-Anteils des Sonnenlichts her-
ausgestreut und es kommt nur noch 
Rot auf direktem Weg zu uns durch. 
So entstehen Morgenrot und Abend-
rot und die rote Sonne bei Sonnen-
aufgang und Untergang, welche die 
Fantasie von Dichtern immer wie-
der beflügelt hat.

Über den Verfasser
Dr. Peter Schoeck aus Triesen, amerikanischer 

Bürger, ehemals Professor für Thermodynamik 

am Institut für Weltraumtechnologie der Univer-

sität von Tennessee, USA, ehemaliger Direktor 

des Unternehmensbereichs Forschung und Ent-

wicklung von Bosch und ehemals leitender Wis-

senschaftler der amerikanischen Antarktisexpedi-

tion 1956 bis 1958, war der Natur nicht nur als 

Wissenschaftler, sondern auch als Marineoffizier, 

Pilot und Bergsteiger zeitlebens physisch eng 

verbunden. Mit dem vorliegenden Beitrag ver-

sucht er, ein kompliziertes Thema für Laien ver-

ständlich darzustellen.

Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren 
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern. 
Diese muss nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.
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Was ist Strahlung?
Die Legende vom
Elektrosmog, Teil zwei
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Engagement wird weltweit geschätzt
Frauenrechte Die Botschafterin Claudia Fritsche und Karin Lingg vom Amt für Auswärtige Angelegenheiten referierten im Rahmen der Vortragsreihe
«30 Jahre Frauenstimmrecht: Frauen und Politik» zum Thema: «Das liechtensteinische Engagement auf internationaler Ebene zur Förderung der Frauenrechte».

VON ASSUNTA CHIARELLA

Rechtlich betrachtet ist eine 
Gleichstellung zwischen 
Männern und Frauen heu-
te zwar erreicht, auf poli-

tischer und gesellschaftlicher Ebene 
gibt es aber nach wie vor grosse Un-
gleichheiten, wie aus dem Vorwort 
hervorgeht. Karin Lingg, die im Amt 
für Auswärtige Angelegenheiten den 
Bereich Menschenrechte koordi-
niert, ergriff  als Erste das Wort im 
voll besetzten Gampriner Vereins-
haus: «Der Schutz und die Förde-
rung der Menschenrechte gehören 
zu erklärten Prioritäten der liechten-
steinischen Aussenpolitik. Insbeson-
dere setzt sich Liechtenstein seit Jah-
ren für die Rechte von Frauen und 
Kindern ein, mit einem besonderen 
Fokus auf Kriegs- und Konfl iktsitua-
tionen. Weitere thematische Schwer-
punkte sind die Bekämpfung von 
Folter und der Todesstrafe», sagte 
sie am Donnerstagabend. Denn für 
schwerste Menschenrechtsverlet-
zungen, Völkermord und Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit soll 
es keine Strafl osigkeit mehr geben. 
Entsprechend setzt sich Liechten-
stein seit Jahren für den Internatio-
nalen Strafgerichtshof ein, wie die 
Referentin betonte: «Liechtenstein 
hat sich mit diesem Engagement 
weltweit einen Namen gemacht und 
erfährt diesbezüglich grosse Wert-
schätzung.»

Schutz, Respekt und Förderung
Wie Lingg erklärte, gibt es neben 
dem europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte eine Vielzahl von 
weiteren Mechanismen, in denen 
Liechtenstein vielfältig eingebunden 
ist: «Das wichtigste Spezialbkom-
men, die UNO-Frauenkonvention, ist 
1996 für Liechtenstein in Kraft ge-
treten und umfasst 188 Vertragspar-
teien.» Was diese Konvention zum 

Thema Frauen und Politik einfor-
dert, verdeutlichte Lingg anhand 
des Artikels sieben: «Gleichheit im 
politischen und öffentlichen Le-
ben.» Zusammengefasst fordert die-
ser, dass die Vertragsstaaten alle ge-
eigneten Massnahmen zur Beseiti-
gung der Diskriminierung der Frau 
im politischen und öffentlichen Le-
ben ihres Landes treffen und zu-
gleich gewährleisten, dass allen 
Frauen in gleicher Weise wie den 
Männern das Stimm- und Wahlrecht 
zuerkannt wird sowie das Recht auf 
Mitwirkung in der Regierungsarbeit 
und auf Bekleidung öffentlicher Äm-
ter: «Nun, es sieht so aus, als ob 
Liechtenstein diesen Artikel voll-
ständig umgesetzt hat, zumindest 
rechtlich. Doch der Expertenaus-
schuss schaut sich die tatsächliche 

Situation in Liechtenstein an und 
stellt beispielsweise fest, dass es kei-
ne einzige Bürgermeisterin, Vorste-
herin gibt und dass Frauen im Land-
tag untervertreten sind. Nebst Fra-
gen über mögliche Hindernisse for-
dert er daher das Land auf, Mass-
nahmen zu treffen, um eine ausge-
wogene Vertretung zu gewährleisten», 
erläuterte Lingg. In diesem Kontext 
stellte die Referentin konkrete Ideen, 
sprich, zeitweilige Sondermassnah-
men des Ausschusses vor, wie bei-
spielsweise die gesetzliche Quotenre-
gelung. Nach amerikanischer Auffas-
sung ist eine Frauenquote nicht leis-
tungsorientiert und steht im Wider-
spruch zu einer Leistungsgesell-
schaft, wusste Botschafterin Claudia 
Fritsche zu berichten: «Es sind nicht 
nur kulturelle Gründe, welche die 

teilweise unterschiedlichen Auffas-
sungen und Bedürfnisse von Frauen 
in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft hier in unserer Region und in 
den USA erklären.» Denn obwohl das 
Stimm-und Wahlrecht 1920 in den 
USA eingeführt wurde, habe es lange 
gedauert, bis Frauen einen angemes-
sen Anteil in leitenden Positionen 
ausmachten, so Fritsche.

Für Frauen, Frieden und Sicherheit
Liechtenstein setzt sich seit vielen 
Jahren in den Vereinten Nationen 
(kurz: UNO) für die Umsetzung der 
«Frauen, Frieden und Sicherheit»-
Agenda ein. Zudem ist Liechtenstein 
im Jahr 2014 Mitglied im Exekutivrat 
von UN Women und wird die Arbeit 
dieser UNO-Einheit besonders aktiv 
mitgestalten. Claudia Fritsche ver-

fügt über eine langjährige Erfah-
rung in der liechtensteinischen Au-
ssenpolitik. Nach dem Beitritt Liech-
tensteins in die Vereinten Nationen 
im Jahr 1990 hat sie die liechtenstei-
nische Vertretung bei der UNO auf-
gebaut und bis 2002 geleitet. Im glei-
chen Jahr wurde die Botschaft in 
Washington eröffnet, deren Leitung  
sie seither übernommen hat. In ih-
rem aufschlussreichen Vortrag ge-
währte die liechtensteinische Bot-
schafterin einen umfassenden Ein-
blick in das Engagement Liechten-
steins für Frauenförderung, das 
auch in den USA nicht unbemerkt 
bleibt: «Dass Liechtenstein in die-
sem Zusammenhang auch ausser-
halb der Finanzplatzthemen wahr-
genommen wird, ist eine willkom-
mene Nebenerscheinung.»

Erläuterten das liechten-
steinische Engagement
auf internationaler Ebene 
zur Förderung der Frauen-
rechte: Karin Lingg und 
Claudia Fritsche. 
(Foto: Michael Zanghellini)
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